
mung der Volkskammer oder in der Zeit zwischen 
ihren Tagungen mit Zustimmung des Staatsrates 
zulässig. Die Entscheidung des Staatsrates bedarf 
der Bestätigung durch die Volkskammer.
Die Abgeordneten der Volkskammer sind berech
tigt, über Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft 
als Abgeordnete Tatsachen anvertrauen oder denen 
sie in Ausübung ihrer Abgeordnetentätigkeit solche 
Tatsachen an vertraut haben, sowie über diese Tat
sachen selbst die Aussage zu verweigern.
3 Den Abgeordneten dürfen aus ihrer Abgeord
netentätigkeit keinerlei berufliche oder sonstige per
sönliche Nachteile entstehen. Sie sind von ihrer 
beruflichen Tätigkeit freigestellt, soweit die Wahr
nehmung ihrer Aufgaben als Abgeordnete es erfor
dert. Gehälter und Löhne sind weiterzuzahlen.

1 Die Volkskammer bildet aus ihrer Mitte Aus- Artikel 61 
schüsse. Ihnen obliegt in enger Zusammenarbeit
mit den Wählern die Beratung von Gesetzentwürfen 
und die ständige Kontrolle der Durchführung der 
Gesetze.
2 Die Ausschüsse können die Anwesenheit der 
zuständigen Minister und Leiter anderer staatlicher 
Organe in ihren Beratungen zum Zwecke der 
Erteilung von Auskünften verlangen. Alle Staats-
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